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DISKUSSION

«Kampf und Leiden des Dumile Makande»

In der Juli/August-Nummer 1982 der « Neuen Wege» hat Waltraud Haas den schwarzen Chri-
sten und Gewerkschaftsfiihrer Dumile Makande portritiert, seine Verfolgungen, Verhaftun-
gen und Folterungen durch das rassistische Minderheitsregime in Siidafrika dargestellt und
mit ihrem erschiitternden Bericht ein grosses Echo ausgelost, zumal dieser auch in einigen
Tageszeitungen und weiteren Zeitschriften erschienen ist.. Die siidafrikanische Botschaft liess
darauf durch ihren «Informationsrat» bei verschiedenen Redaktionen gegen den angeblich
«suspekten» und «gettirkten» Artikel auf nicht eben diplomatische Weise protestieren. Im
Jfolgenden verdoffentlichen wir dieses Protestschreiben und die sachliche Antwortvon Waltraud
Haas. Die Kontroverse ist lehrreich ftir die Desinformation, die das stidafrikanische Regime in
unserem Land betreibt, ohne freilich die Schliessung seiner publizistischen Agenturen durch
den Bundesrat beftirchten zu miissen.

Das Schreiben des stidafrikanischen «Informationsrates» ging an die Redaktion der LNN und
als Kopie an die Redaktionen weiterer im Text erwdhnter Tageszeitungen. Zusammen mit der
Replik haben wir es von Waltraud Haas zur Veroffentlichung in den « Neuen Wegen»erhalten,
diesmal «exklusiv», da die fraglichen Redaktionen nicht bereit waren, diese fiir Sitidafrikas
Rassistenregime unriihmliche Kontroverse zu veroffentlichen. Die Anschriften wurden weg-

gelassen, die Titel und Zwischentitel stammen von der Redaktion.

«Aufgetischte Geschichte fiir den
karitativ eingestellten Schweizer»

Sehr geehrter Herr Redaktor

Gestatten Sie mir heute, noch einmal auf den
obengenannten Artikel zuriickzukommen.
Nachdem uns. bei Erscheinen dieses Artikels
einige Schweizer Biirger um Stellungnahme
ersucht hatten, war es fir uns das Nahelie-
gendste, erst einmal Sie anzurufen, um an
Ort und Stelle einige offensichtliche Un- und
Halbwahrheiten im Zusammenhang mit dem
geschilderten Fall klarzustellen.

«Suspekt und getiirkt»

Obwohl ich und meine Kollegen von einem
Fall Makande zum damaligen Zeitpunkt kei-
nerlei Kenntnis hatten, schien uns der Ar-
tikel aus mehreren Griinden suspekt und ge-
tiirkt:

I. Warum machte Makande seiner Gesprichs-
partnerin keine Angaben lber die Grinde
seiner Verhaftung? Weder die Zugehorigkeit
zu einer nichtregistrierten Gewerkschaft noch
scine Tiatigkeit als Laienprediger verstossen
gegen das sudafrikanische Gesetz und sind
daher auch nicht strafwiirdig.
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2. Als Grund fir die Nichtregistrierung sei-
ner Gewerkschaft gibt Makande an, so besser
fiir die Rechte der schwarzen Arbeiter kamp-
fen zu konnen. Welche Art Kampf er damit
meint, ist unschwer zu erkennen, ist es doch
auf der ganzen Welt iiblich, tarif- und arbeits-
rechtliche Vereinbarungen zwischen repra-
sentativen, sprich eingetragenen oder regi-
strierten Berufsorganisationen zu treffen. Da
bei uns die ebenfalls registrierten Arbeitge-
berverbande nur eingetragene Gewerkschaften
als Verhandlungspartner akzeptieren, ist also
die Argumentation, sich nur durch die Nicht-
registrierung fir die «rechtlosen» Arbeiter
einsetzen zu konnen, unglaubwiirdig.

3. Makande bechauptet, die Gewerkschaft
MACWUSA stehe allen Rassen offen. Auch
dies entspricht zumindest faktisch nicht der
Wabhrheit: Bis heute wurde noch keinem weis-
sen Arbeiter gestattet, Mitglied zu werden.

4. Wenn ¢s zutrifft, dass Makande nach 271
Tagen Haft crst kiirzlich (von der Publika-
tion des Intervicws an gerechnet) cntlassen



worden ist, wie kann er dann von Oberst
Goosen verhort worden sein, der zu diesem
Zeitpunkt schon lange nicht mehr in Port
Elizabeth stationiert war: Er wurde 1978 un-
mittelbar nach der Biko-Affare nach Pretoria
versetzt!

«Linksradikale und Berufsdrittweltler»

5. Eserstaunt, dass der von lhnen publizierte
und von einer Christiane Lill verantwortlich
gezeichnete Artikel ebenfalls in der Juni-Aus-
gabe des marxistisch-leninistischen Kampf-
blattes Solidaritdt unter dem Titel «Wir haben
Steve Biko getotet» erschienen ist, mit dem
Unterschied, dass hier eine Waltraud Haas
aus Basel als Autorin verantwortlich zeichnet.
Doch damit nicht genug: Am 12, Juli dieses
Jahres musste dieselbe Sensationsstory — in
leicht verdnderter Form — noch einmal die
Propagandazwecke ihrer Autorin (nen?) er-
filllen: St. Galler Tagblatt, Amriswiler An-
zeiger, Ostschweizer Tagblatt, Appenzeller
Tagblatt...

6. Es erstaunt weiterhin, dass die Juni-Serie
des Lill/Haas-Artikels ausgerechnet zu einem
Zeitpunkt erschien, als in der Schweiz zwei
fiir Siidafrika-Gegner bedeutsame Ereignisse
auf dem Programm standen, i. e. der soge-
nannte Soweto-Tag am 16. Juni und die Ab-
geordnetenversammlung des SEK vom 21.
und 22. Juni, bei der wichtige Siidafrika-Ent-
scheidungen der Kirche auf dem Programm
standen. Wer die auf dem «2. Symposium der
Solidaritat» vom 27.3.1982 in Bern von Links-
radikalen und Berufsdrittweltlern angenom-
mene Siidafrika-Strategie kennt — mit Sicher-
heit nicht der gutglaubige Normalleser —
weiss allerdings, wie er derlei Artikel zu be-
werten hat.

Wie gesagt, diese und andere Ungereimthei-
ten galt es, mit Thnen bzw. mit der Autorin
personlich abzuklaren, bevor eine Untersu-
chung der geschilderten Vorfille von uns aus
lanciert werden konnte. Sie sagten unserem
anfragenden Mitarbeiter seinerzeit am Tele-
fon, dass Ihnen die Autorin bekannt sei, Sie
aber deren Adresse aus verstandlichen Griin-
den nicht preisgeben konnten, aber anderer-
seits dafiir sorgen wollten, dass sich Frau Lill
direkt mit uns in Verbindung setzen wiirde.
Dies allerdings ist bis heute nicht geschehen...

«Zusammenarbeit mit Terrororganisation»

Nachdem wir in dieser Angelegenheit auch
von [hnen nichts mehr horten, gleichwohl

aber die uns hier vorliegenden Anfragen aus
der Bevolkerung umfassend beantworten
wollten, beauftragten wir unser Hauptbiiro
in Pretoria mit den diesbeziiglichen Ermitt-
lungen. Das Ergebnis bestatigte unsere Ver-
mutung iber die plotzliche Schweigsamkeit
der bis dahin doch so beredten Frau Lill/
Haas:

a) Dumile Dennis Makande wurde seinerzeit
aufgrund politischer Untergrundtatigkeit in
den Betrieben, illegaler Agitation sowie we-
gen seiner engen Zusammenarbeit mit der ge-
bannten Terrororganisation ANC in ‘Sicher-
heitsverwahrung genommen. Seine Aktivitd-
ten hatten ein immer grosseres Ausmass ange-
nommen, dass sie zu einer Gefahr fiir die
Sicherheit von Arbeitskollegen und das Funk-
tionieren der Betriebe geworden waren. Die
Einschrankung von Makandes Bewegungs-
freiheit (keine Bannstrafe wie im Bericht be-
hauptet wird) auf den Bezirk Port Elizabeth
erfolgte ebenfalls in diesem Sinne.

«Keinerlei Hiweise auf mégliche Folterungen»

b) Noch wihrend seiner Haft erstattete Du-
mile Dennis Makande wegen angeblich an
ihm vorgenommenen Misshandlungen Straf-
anzeige gegen die Organe der Sicherheitspoli-
zei von Port Elizabeth, die er jedoch nach
seiner Entlassung wieder zuriickzog. Auch
die vom CID (von der Security Police unab-
hingige Kriminalpolizei) eingeleitete Unter-
suchung erbrachte keinerlei Hinweise auf
mogliche Folterungen des Dumile Derfnis
Makande.

«Jerzt wirklich schweres Schicksal des
Informanden»

Erlauben Sie mir zum Schluss noch einige
Bemerkungen: Dass Frau Lill/Haas eine der-
artig aufgetischte Geschichte als gefundenes,
Fressen betrachten musste und womégliéﬁ
fiir den bekanntermassen karitativ einge-
stellten Schweizer Leser entsprechend «auf-
bereitet» hat, kann bei ihrer politischen Cou-
leur nicht weiter verwundern. Auch nicht,
dass sie damit bewusst ein moglicherweise
und jetzt wirklich schweres Schicksal ihres
Informanden in Kauf nimmt. Traurig und
bedenklich dagegen stimmt mich die Tat-
sache, dass traditionsreiche und bisher fiir
ihre Ausgewogenheit bekannte Schweizer Zei-
tungen nicht nur offensichtlich dubiose Sen-
sationsstorys ungepriift iibernehmen, sondern
sich auch noch als Sprachrohr fir marxisti-
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sche Ideologien missbrauchen lassen und ih-
rem Ansehen damit schweren Schaden zufii-
gen,

«Interview als strafbare Handlung»

Noch ein Wort zu Dumile Makande: Allein
die Tatsache, dass er einer Journalistin ein
Interview gab, war in seinem speziellen Falle
eine strafbare Handlung, die die Umwand-
lung seiner bedingten Freiheitsstrafe in eine
Gefangnisstrafe nach sich ziehen kann. Auch
die wissentlich falsche Beschuldigung von
Oberst Goosen, der sich zum genannten Zeit-
punkt nachweislich nicht in Port Elizabeth
aufgehalten hat, sowie alle anderen verleum-
derischen Behauptungen iiber Folterungen,
die sowohl von einer unabhingigen Unter-
suchungskommission als gegenstandslos er-
kannt als auch von Makande selbst zuriick-
gezogen worden waren, konnen mit Gefiang-
nis geahndet werden. Die moglichen Auswir-
kungen auf Makande und dessen weitere Zu-
kunft wiren fatal. Frau Lill/Haas als «Siid-
afrika-Kennerin» musste das wissen. Ihnen
und Thren Kollegen der genannten Zeitungen
musste dies ebenfalls bekannt sein. Sie haben
Herrn Makande mit der Verdffentlichung
seines Namens keinen guten Gefallen getan.

Mit freundlichen Griissen

J. J. Olivier

Informationsrat Sudafrikanische Botschaft,
Bern

Repli

«Wie Nazideutschland in den dreissiger
Jahren»

Sehr gechrter Herr Redaktor

Sic waren so freundlich, mir eine Kopie des
an Sie gerichteten Briefes zuzusenden, den
Informationsrat Olivier von der Sudafrika-
nischen Botschaft in Bern an Sie und weitere
Kollegen von Ostschweizer Zeitungen schick-
te.

In diesem Brief wird versucht, «cinige offen-
sichtliche Un- und Halbwahrheiten» in mei-
nem Bericht iiber Dumile Makande «klarzu-
stellen». Diese Reaktion hat mich keineswegs
iiberrascht, ich hitte mich gewundert, wenn
sic nicht geckommen wire. Ich meine aber,

182

Sie und Ihre Kollegen, die die Freundlich-
keit hatten, meinen Bericht zu verdffentli-
chen, haben ein Recht auf mehr Information
zu einigen von Herrn Olivier aufgeworfenen
Fragen und Behauptungen.

Zunichst ist ein Missverstandnis zu kldren:
Ich hatte nie die Absicht, mich mit der siid-
afrikanischen Botschaft in Verbindung zu
setzen. Ich habe jedoch nichts dagegen ein-
zuwenden, wenn Sie dieses Schreiben ganz
oder auszugsweise verwenden bzw. weiterlei-
ten.

Willkiirliche Festnahme ohne Haftbefeh! und
Rechtsbeistand

1. Dumile Makande wurde ohne Angabe von
Griinden verhaftet und konnte mir deshalb
auch nichts dariiber berichten. Die Festnah-
me.geschah unter Abschnitt 22 des «General
Law Amendment Act», einer Verfiigung, die
in Siidafrika jedem hoheren Polizeioffizier
gestattet, jede verdachtige Person ohne Haft-
befehl festzunehmen. Verdachtig ist jeder,
der «Informationen iiber Delikte mit politi-
schem Charakter» besitzen konnte. Der Ver-
haftete hat keinen Anspruch auf Rechtsbei-
stand, muss keinem Richter vorgefiihrt wer-
den und kann keine Besucher empfangen.
Meistens wird — wie auch im Fall Dumile
Makande — die Internierung unter «Section
6» des beriichtigten «Terrorism Act» fortge-
filhrt, der es gestattet, einen Verhafteten auf
unbestimmte Zeit festzuhalten, wieder ohne
Anspruch auf Rechtsbeistand.

Es ist bekannt, dass solcherart Festgehaltene
meistens gefoltert werden. Dass auch weisse
Gefangene nicht verschont bleiben, beweisen
die zur Zeit laufenden Untersuchungen im
Falle des ermordeten Neil Aggett, von Frau
Barbara Hogan und dem Methodistenpfarrer
Cedric Mayson.

«Terrorismus» ist in den sudafrikanischen
Sicherheitsgesetzen so vage definiert, dass
darin jede Handlung eingeschlossen ist, durch
die «die Verwaltung von Staatsangelegenhei-
ten» gestort wird.

Erbarmungsloser Kampf gegen schwarze
Gewerkschafter

Wenn Herr Olivier behauptet, die Zugehorig-
keit zu ciner nichtregistrierten Gewerkschaft
in Siidafrika sei nicht strafwirdig, so sollte
cr bitte diec Frage beantworten, wieso scine
Behorden seit ciniger Zeit cinen erbarmungs-



losen Kampf gegen diese Gewerkschafter
fithrt. Zwei Beispiele:

Heinz Oskar Vetter besuchte 1982 — noch
als Chef des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des — Sidafrika und kritisierte in seinem Be-
richt scharf die «hier unvorstellbare Situation
vor allem schwarzer Gewerkschafter». Vetter
berichtet iiber «80 fithrende siidafrikanische
Gewerkschafter in Haft, von den Tausenden
unbekannten ganz zu schweigen. Um den
Verfolgungen durch siidafrikanische Behor-
den zu entgehen, habe er sich mit Gewerk-
schaftern erst nach Nacht- und Nebelaktio-
nen treffen konnen» (NRZ, 15.4.1982).
Gemass «The Star», der grossten stidafrika-
nischen Tageszeitung vom 27.7.1982, droht
der Vizevorsitzende der bundesdeutschen Ge-
werkschaft «Offentliche Dienste und Ver-
kehr», Siegfried Merten, mit einem Trans-
portboykott, falls die Mitglieder der nichtre-
gistrierten GWU (General Workers Union)
weiterhin terrorisiert wiirden. Thm hat sich
auch Ted Gleason, der Chef der «American
International Longshoremen’s Association»,
angeschlossen.

Sichtlich beunruhigt durch 342 offiziell regi-
strierte Streiks im vergangenen Jahr und be-
reits uber 200 Streiks in den ersten' fiinf Mo-
naten von 1982, versucht die siidafrikanische
Behorde alles, um die wachsende Bewusst-
werdung und Solidarisierung schwarzer Ar-
beiter zu zerschlagen.

2. In Siidafrika haben sich die im Verband
«TUCSA» zusammengeschlossenen Gewerk-
schaften registrieren lassen. Diese gelten je-
doch als dem Apartheid-Regime voilig ange-
passt und wurden schon vor Jahren aus dem
Bund freier Gewerkschaften ausgeschlossen.
Aufgrund der «Wiehan-Empfehlungen» kon-
nen sich inzwischen auch die bis anhin «ille-
gal» tdtigen schwarzen Gewerkschaften regi-
strieren lassen. Dass sie dies fast ausnahms-
los nicht tun, ist auf die verheerenden Folgen
der Registrierung zuriickzufiihren. Eine regi-
strierte Gewerkschaft muss den zustdndigen
Beamten jederzeit alle Biicher offenlegen,
darf sich politisch nicht betitigen, darf keine
finanziellen Mittel aus dem Ausland entgegen-
nehmen und soll — nach neuester Wiehan-
Version — auch in keine Streikhandlungen
eingreifen diirfen. Wundert sich Herr Olivier
wirklich, dass sich u.a. auch MACWUSA
unter diesen Voraussetzungen nicht registrie-
ren lasst?

Schwarze Arbeiter im Streik fiir ermordeten
weissen Kollegen

3. Meine Gegenfrage: Hat ein weisser Arbei-
ter je versucht, Mitglied von MACWUSA zu
werden? Herr Olivier méchte MACWUSA
offenbar schwarzen Rassismus unterstellen.
Dabei mochte ich daran erinnern, dass nach
der Ermordung von Neil Aggett iiber 100’000
schwarze Arbeiter fiir ihren weissen Kollegen
in einen Warnstreik getreten sind. Darunter
auch die MACWUSA-Gewerkschafter.

4. Herr Olivier bestitigt interessanterweise,
dass Oberst Goosen mit der «Biko-Affare»
zu tun gehabt hat. Dass Oberst Goosen, als
besonders machtiger und brutaler Verhor-
offizier bekannt, nicht doch auch ausserhalb
Pretorias eingesetzt wurde, ware zu beweisen.
In Interviews mit Gewerkschaftern in Port
Elizabeth, die vom Magazin «Der Stern» am
6. April abgedruckt wurden, wird Goosen
auch belastet.

5. Dass ich meinen Bericht in den Tageszei-
tungen zundchst mit meinem Mdidchen-Na-
men gezeichnet habe, war nicht sehr geschickt
von mir. Die spdteren Abdrucke in der «lin-
ken» SOLIDARITAET sowie in kirchlichen
Monatsheften wie «Neue Wege» (Schweiz),
«Das Wort in der Welt» und «Die junge Kir-
che» (BRD) habe ich mit meinem jetzigen Na-
men gezeichnet. Vor der Publikation habeich
den Artikel in Originalfassung beim Deut-
schen Gewerkschaftsbund und bei einem An-
waltsbiiro in Siidafrika deponiert.

6. Kommentar iiberfliissig

Sechs Monate Gefidngnis fiir den Besitz
eines Buches

a) Jedem «Siidafrika-Kenner» ist klar, dass
ein Angeklagter, der wegen «politischer Un-
tergrundtatigkeit in den Betrieben, illegaler
Agitation sowie wegen seiner engen Zusami-
menarbeit mit der gebannten Terrororganisation
ANC» uberfithrt wird, wegen Hochverrats
vor Gericht verurteilt wird. Genligt in Std-
afrika doch schon der Besitz eines ANC-Bu-
ches — das man hier in der Schweiz bei jeder
Buchhandlung bestellen kann —, um minde-
stens sechs Monate Gefingnis zu bekommen.

Dass Dumile Makande aus der Sicherheits-
haft ohne Urteil entlassen und nur unter Bann
(nicht Verbannung) gestellt wurde, ist der
klare Beweis dafiir, dass ihm die geschilder-
ten Vergehen nicht angelastet werden konn-
ten.
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b) Dumile Makande hat die zu Protokoll gege-
benen Aussagen iiber seine Folterungen wéh-
rend seiner Haft unter massivem Druck zu-
riickgenommen. Viele andere haben das glei-
che getan. Zur Zeit meines Besuches befand
er sich noch in 4rztlicher Behandlung wegen
Sehstorungen und eines geschidigten Ohrs
sowie wegen der verletzten Schulter, die durch
Stromstdsse ausgerenkt worden war. Er wur-
de iibrigens auch wihrend seiner Haftzeit im
Livingstone Hospital in Port Elizabeth des-
wegen behandelt.

Rechtlos im «letzten Bollwerk christlich-
abendldndischer Kultur im siidlichen Afrika»

Hier steht Behauptung gegen Behauptung.
Auf der einen Seite die Justiz eines Landes,
das der amerikanische Bundesrichter Higgin-
botham nach seinem kiirzlichen Besuch mit
dem Nazideutschland der dreissiger Jahre
und dem Staat Mississippi von 1850 vergleicht
(Cape Times, 27.8.1982), und auf der andern
Seite ein junger Gewerkschafter, der den un-
erhorten Mut aufbringt, die Verdffentlichung
seiner Gefangniserlebnisse ausdriicklich zu
verlangen, und diese zudem mit seinem vollen
Namen zeichnet. Ohne Riicksicht auf die
«moglichen fatalen Auswirkungen», von de-
nen Herr Oliver schreibt.

Sollte Dumile Makande in néachster Zeit et-
was zustossen, dann ist jedenfalls klar, wer
die Verantwortung dafiir zu iibernehmen hat.
Die siidafrikanische Botschaft, die vorgibt,
mich gut genug zu kennen, um mich den «lin-
ken Berufsdrittweltlern» zuzuordnen, sollte
auch wissen, dass Dumile Makande bei sei-
nem Gesprach mit mir keine Verordnung
tibertreten hat — ich bin nicht Journalistin —
und deshalb deswegen nicht verfolgt werden
kann.

Ich glaube es ware auch wichtig, in Erinne-
rung zu behalten, dass die sudafrikanische
Botschaft noch anfangs Juli behauptete, ei-
nen Mann wie Dumile Makande gibe es Giber-
haupt nicht, und schon damals den Bericht
als eine Lugenstory abtun wollte.

Ich mochte mich nochmals fiir Thre Unter-
stitzung bedanken und hoffe, dass der Be-
richt Thre Leser zum Nachdenken angeregt
hat iiber unsere intensiven personlichen und
wirtschaftlichen Bezichungen mit cinem Land,
das einc Mechrzahl seiner Bevélkerung mit
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brutalen Gesetzen unterdriickt und rechtlos
halt, wahrend es gleichzeitig den Anspruch
erhebt, das «letzte Bollwerk christlich-abend-
landischer Kultur im siidlichen Afrika» dar-
zustellen.

Mit freundlichem Gruss
Waltraud C. Haas-Lill

Tropische Néchte

Tropische Nachte Mittelamerikas,

mit Lagunen und Vulkanen im Mondschein

und Lichtern von Prisidentenpalisten,

Kasernen und traurigen Hornsignalen.

«Oft habe ich bei einer Zigarette

den Tod eines Menschen beschlossen»,

sagt Ubico bei einer Zigarette...

In seinem Palast wie eine rosa Torte

sitzt Ubico erkaltet. Draussen wird das Volk

mit Phosphorbomben auseinandergetrieben.

San Salvador im Dunkel der Nacht und der
Spionage,

mit Gefliister in den Hausern und Pensionen

mit Schreien in den Polizeistationen.

Carias’ Palast vom Volk mit Steinen beworf{en.

Ein Fenster eines Biiros wurde zerschlagen,

und die Polizei schoss in die Menge.

Und auf Managua werden Maschincngewchre
angelegt

vom Schokoladenplitzchen- Palast,

und Stahlhelme durchstreifen die Strassen.

Wache! Welche Stunde ist’s in der Nachi?
Wache! Welche Stunde ist’s in der Nachit?

Ernesto Cardenal




	Diskussion : "Kampf und Leiden des Dumile Makande" : "Aufgetischte Geschichte für den karitativ eingestellten Schweizer" ; Replik : "Wie Nazideutschland in den dreissiger Jahren"

